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 Veröffentlicht am 09.06.1987

Norm

StPO §354

Rechtssatz

Eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens nach dem Tod des Verurteilten führt keiner abschließenden materiellen

Prüfung der Anklage, sondern lediglich zur Aufhebung des rechtskräftigen Schuldspruchs und zur Beendigung des

Verfahrens.
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